
	
	Folgende Unterlagen über die befähigte(n) Person(en) werden benötigt

	1
	Tabellarischer Lebenslauf (beruflicher Werdegang).
	x

	2
	Nachweis über die Berufsausbildung elektrotechnischer Fachrichtung durch Vorlage der Urkunden über Hochschulstudium, Fachhochschulstudium oder Meisterprüfung. Amtlich beglaubigte Kopien der Zeugnisse.
	x

	3
	Polizeiliches Führungszeugnis
	x

	4
	Angaben über die Berufserfahrung auf dem Gebiet der zu prüfenden Anlagen (Instandsetzung und Prüfung).
	x

	5
	Nachweise über firmeninterne und/oder externe Fortbildungen.
	x

	6
	Angaben über die derzeitige berufliche Tätigkeit im Zusammenhang mit der Instandsetzung und Prüfung von Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen.
	x


	
	Folgende Angaben des Unternehmens, in dem die befähigte(n) Person(en) beschäftigt werden soll(en), werden benötigt

	1
	Erklärung darüber, dass die befähigte Person die erforderlichen Prüfeinrichtungen zur Verfügung stehen und fortlaufend instandgehalten werden.
	x

	2
	Erklärung darüber, dass die befähigte Person hinsichtlich ihrer Prüftätigkeit frei von Weisungen des Unternehmers ist.
	x

	3
	Vor der Übertragung der Prüfbefugnisse muss eine Freistellungserklärung nach beiliegendem Vordruck vorgelegt werden (siehe Anlage zur dieser e-mail).
	x

	4
	Vor der Übertragung der Prüfbefugnisse muss eine Bestätigung eines Versicherungsunternehmens über den Abschluss eines Haftpflichtversicherungsvertrages mit der Mindestdeckungssumme von €  2.500.000, -- pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, je Schadensereignis sowie je Versicherungsjahr vorgelegt werden.
Aus der Bestätigung muss u. a. hervorgehen, dass sich die Versicherungsleistungen auf die Verpflichtungen erstrecken, die sich aus der Freistellungserklärung ergeben. Somit müssen also die Prüfbefugten in der Versicherungserklärung namentlich aufgeführt sein.
	x

	5
	Erklärung, dass die befähigte Person im Unternehmen die für die Prüfaufgaben notwendigen gesetzlichen bzw. berufsgenossenschaftlichen Sicherheitsvorschriften, technischen Regeln und Normen stets in aktueller Fassung zur Verfügung stehen.
	x

	6
	Erklärung über die Einbindung der befähigten Person in einen überbetrieblichen Erfahrungsaustausch bzw. Fortbildungsmaßnahmen (z.B. Seminare, Erfahrungsaustausch des TÜV oder der Berufsgenossenschaft).
	x



